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STATUTEN 
 
 

In den nachfolgenden Statuten und Reglementen wurde auf die Nennung 
der männlichen und weiblichen Form verzichtet. Die männliche Form gilt 
generell auch für die weibliche. Die vorliegenden Statuten und Reglemen-
te gelten in ihrer deutschen Ausgabe als Originalfassung. 

 
 

I. Name und Zweck 
 
 
Art. 1 Name 

Der Verband Schweizerischer Polizei-Beamter, in der Folge VSPB ge-
nannt, ist eine Berufsorganisation im Sinne von Art. 60 ff. ZGB. 

 
 
Art. 2 Zweck 

Der Verband bezweckt die beruflichen und gewerkschaftlichen Interessen 
der Polizisten zu wahren und zu fördern. Er ist politisch und konfessionell 
unabhängig und bekennt sich zu den Grundrechten der Demokratie. 

 
 
Art. 3 Aufgaben 

Der VSPB ist insbesondere bestrebt, diese Zwecke zu erreichen durch: 
a) Pflege und Förderung der Solidarität und Kameradschaft unter seinen 

Mitgliedern 
b) Förderung der beruflichen Ausbildung 
c) Führung eines Verbandssekretariates 
d) Gewährung von Rechtsschutz 
e) Herausgabe einer Verbandszeitung 
f) Pflege der Beziehungen zu in- und ausländischen Berufsorganisatio-

nen sowie zu eidgenössischen, kantonalen und kommunalen politi-
schen Behörden 

 
 

II. Mitgliedschaft 
 
 
Art. 4 Allgemeines 

Der VSPB besteht aus Sektions- und Direktmitgliedern. 
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Art. 5 Mitglieder 

Mitglied des VSPB kann werden, wer in einem Polizeikorps von Bund, 
Kanton oder Gemeinde eine polizeiliche Tätigkeit ausübt. Angestellte des 
VSPB können ebenfalls die Mitgliedschaft erwerben. 
Wer den Polizeidienst verlässt, verliert die Mitgliedschaft des VSPB, so-
fern die Statuten der betreffenden Sektion nichts anderes bestimmen. 
Wer in den Ruhestand tritt, bleibt weiterhin Mitglied des VSPB. Mit dem 
Ende der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechtsansprüche. 

 
 
Art. 6 Sektionen 

Die Mitglieder sind in Sektionen mit eigener Rechtspersönlichkeit organi-
siert. Die Sektionsstatuten und ihre Änderungen bedürfen der Genehmi-
gung durch die Geschäftsleitung. Sofern die Interessen der Fürsorgeein-
richtungen tangiert werden, ist der Stiftungsrat zuständig. Die Sektionen 
haben dem Verbandssekretariat umgehend die Mitgliedermutationen zu 
melden. Der Geschäftsleitung ist in die Mitgliederlisten, in die entspre-
chenden Akten sowie in die Transaktionen zwischen den Sektionen und 
dem VSPB Einsicht zu gewähren. 

 
 
Art. 7 Direktmitglieder  

Ausnahmsweise können Personen ohne Sektionszugehörigkeit als Di-
rektmitglieder aufgenommen werden oder als solche im VSPB verbleiben, 
wenn keine Möglichkeit des Anschlusses an eine Sektion besteht. Die In-
teressen der Direktmitglieder werden durch die Geschäftsleitung wahrge-
nommen. Sie gelten als Sektionsmitglieder, soweit in den Vorschriften der 
Fürsorgeeinrichtungen von solchen die Rede ist. Direktmitglieder, die 
nicht mehr im Polizeidienst tätig sind, haben kein Stimm- und Wahlrecht. 

 
 
Art. 8 Aufnahme 

Die Mitglieder werden durch die Sektionen aufgenommen. Die Aufnahme 
in eine Sektion schliesst diejenige in den VSPB mit ein. Wer in einen an-
deren Polizeidienst übertritt, hat Anspruch auf Aufnahme in die entspre-
chende Sektion. 
Sektionen können durch den Zentralvorstand aufgenommen werden, 
wenn sie beim Eintritt einen Bestand von mindestens 20 Mitgliedern auf-
weisen. 
Direktmitglieder werden durch die Geschäftsleitung aufgenommen. 
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Art. 9 Austritt 

Der Austritt einer Sektion bewirkt gleichzeitig denjenigen ihrer Mitglieder, 
sofern sie nicht in einer anderen Sektion oder als Direktmitglieder aufge-
nommen werden. 

 
 
Art. 10 Ausschluss 

Zuständig für den Ausschluss einer Sektion ist der Zentralvorstand. 
Ein Rekurs gegen diesen Entscheid kann innerhalb von 30 Tagen zuhan-
den der Delegiertenversammlung eingereicht werden. Sie entscheidet in 
letzter Instanz. Der Ausschluss einer Sektion bewirkt gleichzeitig denjeni-
gen ihrer Mitglieder, sofern sie nicht in einer anderen Sektion oder als Di-
rektmitglieder aufgenommen werden. Der Ausschluss eines Mitgliedes 
aus der Sektion bewirkt denjenigen aus dem VSPB. 

 
 
Art. 11 Ehrenmitgliedschaft 

Auf Antrag des Zentralvorstandes können Personen, die sich um den 
VSPB oder den Polizeiberuf besonders verdient gemacht haben, zu Eh-
renmitgliedern ernannt werden. Aus der Ehrenmitgliedschaft erwachsen 
keine besonderen Privilegien. 

 
 
Art. 12 Beiträge und Haftbarkeit 

Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag, welcher von der Delegiertenver-
sammlung festgelegt wird. Er beträgt maximal Fr. 500.00. Das Inkasso ist 
Sache der Sektionen. Die Überweisung an die Verbandskasse ist in zwei 
Halbjahresraten vorzunehmen, nämlich bis 31. März und 30. September. 
Neben diesen Beiträgen bezahlen die Mitglieder das Abonnement der 
Verbandszeitung sowie die reglementarischen Beiträge für die Fürsorge-
einrichtungen. Direktmitglieder zahlen einen zusätzlichen Beitrag, der 
durch die Geschäftsleitung festgelegt wird. 
Nach dem vollendeten 75. Altersjahr entfällt die Pflicht zur Entrichtung 
von Beiträgen und der Abonnementskosten. 

 
 

III. Organisation 
 
 
Art. 13 Organe 

Die Organe des Verbandes sind: 
a) die Delegiertenversammlung 
b) der Zentralvorstand 
c) die Geschäftsleitung 
d) die Kontrollstelle 
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Art. 14 Delegiertenversammlung 

Die Delegiertenversammlung besteht aus den Delegierten der Sektionen 
und den Mitgliedern des Zentralvorstandes. Die einzelnen Sektionen ha-
ben gemäss nachfolgendem Schlüssel entsprechende Delegiertenplätze: 
 Mitglieder Delegierte 
Jede Sektion         –     50  1 
   51 –   250  2 
 251 –   500  3 
 501 –   750  4 
   751 – 1000  5 
 1001 – 1250  6 
 1251 – 1500  7 
 1501 – 1750  8 
 1751 – 2000  9 
 2001 – 2250  10 
 2251 – 2500  11 
 2501 – 2750  12 
 2751 – 3000  13 
 3001 – 3250  14 
 3251 – 3500  15 
 … 
 
Die Delegierten müssen der sie abordnenden Sektion als Präsident oder 
Mitglied angehören. 

 
 
Art. 15 Einberufung 

Die ordentliche Delegiertenversammlung (DV) findet alle zwei Jahre spä-
testens im Monat Juni statt. Ausserordentliche DVs können durch den 
Zentralvorstand beschlossen werden und sind überdies einzuberufen, 
wenn ein Fünftel der Sektionen dies bei der Geschäftsleitung verlangt. 
Datum und Ort der ordentlichen DV sind spätestens vier Monate voraus in 
der Verbandszeitung bekanntzugeben. Neben den wiederkehrenden 
Traktanden können die Sektionen bis 60 Tage vor der Versammlung die 
Aufnahme weiterer Geschäfte in die Tagesordnung beantragen. 
Die Traktandenliste ist spätestens 30 Tage vor der DV in der Verbands-
zeitung zu publizieren. 
Bei einer ausserordentlichen DV kann die Einberufungsfrist verkürzt 
werden. 

 
 
Art. 16 Verfahren 

Die DV ist ohne Rücksicht auf die Beteiligung beschlussfähig, wenn sie 
statutengemäss einberufen wurde. Sie wird vom Verbandspräsidenten 
oder Vizepräsidenten geleitet. Das absolute Mehr wird anhand der Prä-
senzkontrolle ermittelt. 
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Bei Abstimmungen entscheidet, sofern die Statuten nichts anderes vor-
schreiben, die einfache Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit hat 
der Präsident den Stichentscheid. 
 
Bei Wahlen gilt für den ersten Wahlgang das absolute Mehr der abgege-
benen Stimmen. Im zweiten Wahlgang entscheidet das relative Mehr und 
bei Stimmengleichheit das Los. 
 
Die Abstimmungen und Wahlen finden mit offenem Handmehr statt, so-
fern nicht wenigstens ein Drittel der Stimmberechtigten das geheime Ver-
fahren verlangt. 
 
Enthaltungen, leere und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
Stimmberechtigt sind nur die anwesenden Delegierten. Abwesende Dele-
gierte können sich nicht vertreten lassen. 

 
 
Art. 17 Befugnisse 

Die Delegiertenversammlung hat folgende Befugnisse: 
1. Genehmigung der Jahresberichte des Verbandspräsidenten 
2. Genehmigung der Jahresrechnungen des Verbandes sowie Entlas-

tung des Zentralvorstandes und der Geschäftsleitung 
3. Wahlen: 

a) des Verbandspräsidenten 
b) des Vizepräsidenten 
c) der Mitglieder der Geschäftsleitung 
d) der Mitglieder des Zentralvorstandes 
e) der Mitglieder der Kontrollstelle 

4. Festsetzung: 
a) des Jahresbeitrages 
b) des Beitrages für das Abonnement der Verbandszeitung 
c) Antrag zuhanden Stiftungsrat betreffend Jahresbeitrag der Sterbe- 

und Unterstützungskasse 
5. Ernennung von Ehrenmitgliedern 
6. Erlass, Revision und Genehmigung von Statuten und Reglementen 
7. Beschlussfassung über Anträge 
 
Die Mitglieder des Zentralvorstand haben bei ihrer Entlastung kein Stimm-
recht. 
Die Kontrollstelle prüft die Rechnungsführung der Kasse gemäss Art. 17 
Ziff. 2 und berichtet über die Rechnungslage. 
Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung sind in der Verbandszeitung 
zu veröffentlichen. 
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Art. 18 Urabstimmung 

Der Urabstimmung sind Beschlüsse der Delegiertenversammlung zu un-
terbreiten, falls ein Fünftel der Sektionen dies innert Monatsfrist seit der 
Publikation in der Verbandszeitung schriftlich bei der Geschäftsleitung 
verlangt (Referendum). 
Die Delegiertenversammlung kann von sich aus die Urabstimmung über 
bestimmte Geschäfte anordnen. Beschlüsse der Delegiertenversammlung 
über Jahresberichte, Rechnungsablage und Entlastung, Beiträge, Wah-
len, Ernennungen von Ehrenmitgliedern und Entschädigungen von Ver-
bandsfunktionären können dagegen der Urabstimmung nicht unterbreitet 
werden. 
Unter der Leitung der Geschäftsleitung erfolgt die Urabstimmung geheim 
in den Sektionen. Die Resultate müssen der Geschäftsleitung gemeldet 
werden. Entscheidend ist die Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stim-
men. 
Für eine Auflösung des Verbandes ist die Urabstimmung obligatorisch, 
und es gelten die besonderen Vorschriften von Art. 31. 
Die Urabstimmung ist ohne Verzug anzusetzen, jedoch so, dass ihr The-
ma in der Verbandszeitung publiziert werden kann. 

 
 
Art. 19 Zentralvorstand 

Die Wahl in den Zentralvorstand sowie dessen Aufgaben und Befugnisse 
werden in einem Reglement festgelegt, welches durch die Delegierten-
versammlung zu genehmigen ist. 

 
 
Art. 20 Geschäftsleitung 

In ihre Kompetenz fallen alle Aufgaben, die nicht einem anderen Organ 
zugewiesen sind. Die Zusammensetzung, Befugnisse und Aufgaben der 
Geschäftsleitung sind in einem Reglement umschrieben, welches durch 
den Zentralvorstand erlassen wird. 

 
 
Art. 21 Kontrollstelle 

Die Mitglieder der Kontrollstelle dürfen weder dem Zentralvorstand noch 
der Geschäftsleitung angehören. Die Zusammensetzung, Befugnisse und 
Aufgaben der Kontrollstelle sind in einem Reglement umschrieben, wel-
ches durch die Delegiertenversammlung zu genehmigen ist. 
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Art. 22 Ausgabenkompetenz 

Zur Deckung von Ausgaben, die sich nicht aus Reglementen, Beschlüs-
sen der Delegiertenversammlung oder aus dem Voranschlag ergeben, 
verfügt der Zentralvorstand über eine jährliche Ausgabenkompetenz von 
10 Prozent der im Vorjahr eingenommenen Mitgliederbeiträge. Analog 
verfügt die Geschäftsleitung über eine jährliche Ausgabenkompetenz von 
5 Prozent. 

 
 
Art. 23 Zeichnungsberechtigung 

Der Verbandspräsident, im Verhinderungsfall der Vizepräsident, führt zu-
sammen mit dem Generalsekretär oder einem Mitglied der Geschäftslei-
tung die rechtsverbindliche Unterschrift. 

 
 
Art. 24 Amtsdauer 

Die minimale Amtsdauer der Mitglieder des Zentralvorstandes, der Ge-
schäftsleitung sowie der Kontrollstelle beträgt 2 Jahre. Wiederwahl ist 
möglich, höchstens auf 8 Jahre Mandatsdauer. Mit der Übernahme einer 
anderen Funktion beginnt die Amtsdauer neu zu laufen. 
Der Generalsekretär wird privatrechtlich angestellt. 

 
 

IV. Besondere Dienstleistungen 
 
 
Art. 25 Verbandssekretariat 

Der VSPB unterhält ein vollamtliches Verbandssekretariat. Die zugewie-
senen Aufgaben sind in einem Reglement festgehalten, welches vom 
Zentralvorstand erlassen wird. 

 
 
Art. 26 Sterbe- und Unterstützungskasse 

Der VSPB unterhält durch die Stiftung eine Sterbe- und Unterstützungs-
kasse. Sie ist für alle Mitglieder obligatorisch. Dast Stiftungsstatut und das 
Stiftungsreglement der Sterbe- und Unterstützungskasse werden durch 
das Bundesamt für Sozialversicherung überprüft und genehmigt. 

 
 
Art. 27 Rechtsauskunftsstelle 

Zur Erteilung von Rechtsauskünften in Verbands- und Berufsfragen un-
terhält der VSPB eine Rechtsauskunftsstelle, die vom Rechtskonsulenten 
geführt wird. 
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Art. 28 Rechtsschutz 

Der VSPB gewährt seinen Sektionen und Mitgliedern Rechtsschutz in Be-
rufs- und Verbandsangelegenheiten, im Rahmen eines von der Delegier-
tenversammlung zu genehmigenden Reglements. 

 
 
Art. 29 Verbandszeitung 

Die dreisprachige Verbandszeitung ist für alle Mitglieder obligatorisch. 
Dieses Organ veröffentlicht die offiziellen Verbandsmitteilungen und be-
handelt Berufs- und Standesanliegen der Polizei. 
Der Zentralvorstand erlässt ein Pflichtenheft für die Redaktoren. 

 
 

V. Schlussbestimmungen 
 
 
 

Art. 30 Auflösung des Verbandes 

Der Auflösungsbeschluss ist nur durch die Urabstimmung, gemäss Art. 
18, möglich und bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln aller Verbands-
mitglieder und Sektionen. 

 
 
Art. 31 Liquidation 

Im Falle der Auflösung bleiben die Verbandsorgane bis zur abschliessen-
den Delegiertenversammlung im Amt. Die Geschäftsleitung hat das Ver-
mögen zu liquidieren und darüber Bericht zu erstatten. 
Das bei der Auflösung des VSPB vorhandene Vermögen darf nicht verteilt 
werden, sondern ist einer Bank mit Staatsgarantie zur Aufbewahrung zu 
übergeben. Wird innert zehn Jahren ein neuer Verein, gemäss Art. 60 ff. 
ZGB, mit analogem Zweck gegründet, so wird diesem das Vermögen zur 
Verfügung gestellt. 
Andernfalls ist es einer Treuhandgesellschaft zur Verfügung zu stellen, 
zwecks Anlage einer Einrichtung zugunsten unverschuldet in Not gerate-
ner Polizistinnen und Polizisten. 

 
 

Diese Statuten wurden durch die Delegiertenversammlung vom 10./11. 
Juni 2010 in Luzern angenommen und ersetzen diejenigen aus dem Jahr 
2006. Sie treten per 1. Juli 2010 in Kraft. 
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